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Gesetz über die Feststellung eines 
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von Baden-Württemberg für die 
Haushaltsjahre 2018/19

Artikel 1

Änderung des Staatshaushaltsgesetzes 2018/19

Das Staatshaushaltsgesetz 2018/19 vom 20. Dezember 2017
(GBl. S. 652) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird die Angabe „50.549.975.200“ durch
die Angabe „53 420 804 300“ und die Angabe
„51.937.064.900“ durch die Angabe „53 677 376 700“
ersetzt.

2. § 3 wird folgender Absatz angefügt:

    „(20) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Leer-
stellen für Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit mit
der Befähigung zum Richteramt zu schaffen, die zur
Deckung des nur vorübergehenden Personalbedarfs
bei den Verwaltungsgerichten für einen Abbau der
Asylbestände binnen eines angemessenen Zeitraums
zu Richterinnen und Richtern auf Zeit (§ 18 der Ver-
waltungsgerichtsordnung) ernannt und bei Kapitel 0505
in freie und besetzbare Planstellen der Besoldungs-
gruppe R 1 eingewiesen werden. Die Leerstellen sind
in den Einzelplänen zu schaffen, in denen die Plan-
stellen veranschlagt sind, in die die Beamtinnen und
Beamten bis zur Ernennung zu Richterinnen und
Richtern auf Zeit eingewiesen sind. Nach Rückkehr
der Beamtinnen und Beamten aus der Verwendung als
Richterinnen und Richter auf Zeit gilt § 50 Absatz 6
LHO entsprechend; hierdurch freiwerdende Leerstellen
fallen weg. Die Leerstellen sind im jeweils nächs ten
Staatshaushaltsplan zu veranschlagen und mit einem
Wegfallvermerk im Sinne von Satz 3 zu versehen.“
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3. Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt:

                                             „§ 3 a

                   Neuorganisation der Forstverwaltung

    (1) Das Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz wird in Abstimmung mit dem Finanz-
ministerium ermächtigt, vorbehaltlich des Inkrafttre-
tens des Gesetzes zur Umsetzung der Neuorganisation
der Forstverwaltung Baden-Württemberg die zur Er-
richtung einer Anstalt öffentlichen Rechts für den
Staatswald (ForstBW) zum 1. Januar 2020 erforder -
lichen Maßnahmen im Sinne einer Gründungsge-
schäftsführung zu ergreifen und Verträge, einschließ-
lich Arbeits- und Ausbildungsverträge, namens der zu
gründenden Anstalt abzuschließen. Dies beinhaltet
auch die haushaltsneutrale Schaffung und Inan-
spruchnahme von Planstellen und Stellen für das im
Zuge der Forstneuorganisation ab 1. Januar 2020 von
den Stadt- und Landkreisen sowie aus dem Landes-
haushalt zu der zu gründenden Anstalt übergehende
Personal oder dafür ersatzweise einzustellende Per -
sonal und den Abschluss von Arbeitsverträgen hierfür.
Es umfasst ebenso die Schaffung und Inanspruchnah-
me von bis zu 25 Planstellen und Stellen bereits im
Jahr 2019 und den Abschluss von Verträgen für
Dienstleistungen und Lieferung von Materia lien, so-
weit dies zur Sicherstellung einer reibungs losen Auf-
nahme des Verwaltungs- und Forstbetriebs der zu
gründenden Anstalt erforderlich ist. Dazu ge hören ge-
gebenenfalls auch Investitionen für die Ausstattung
neuer Verwaltungsstandorte oder die Ertüchtigung be-
stehender Standorte. Das Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz bestimmt hierzu eine
Gründungsgeschäftsführung.

    (2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zur
Errichtung der Anstalt erforderlichen Titel für Trans-
aktionskosten zu schaffen. Bei den einzurichtenden
Titeln können die erforderlichen Ausgaben mit Ein-
willigung des Finanzministeriums bis zu einer Höhe
von 7 000 000 Euro im Haushaltsjahr 2019 geleistet
werden. Die erforderlichen Mittel sind aus dem beste-
henden Budget des Ministeriums für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz bereitzustellen. Die in-
soweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

    a)  Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

        „In den folgenden Haushaltsjahren eingehende
Einnahmen aus Kreditaufnahmen des laufenden
Haushaltsjahres dürfen unter Beachtung des § 76
LHO zu Gunsten des laufenden Haushalts gebucht
oder umgebucht werden.“

    b)  In Absatz 11 wird die Angabe „2.808.654.680“
durch die Angabe „2 817 698 680“ ersetzt.
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5. § 5 wird wie folgt geändert:

    a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

        aa)  In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch
ein Semikolon ersetzt.

        bb) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

               „3. im Haushaltsjahr 2019 zu Gunsten der
NECKARPRI GmbH, die für das Land die
Anteile an der EnBW Energie Baden-Würt-
temberg AG hält, bis zu 2 400 000 000 Euro
zuzüglich Zinsen.“

    b)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

        „(7) Das Wirtschaftsministerium wird ermächtigt,
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleis -
tungen für die Absicherung von Verbandskrediten
von Wohnungseigentümergemeinschaften gegen -
über der Landeskreditbank Baden-Württemberg
(L-Bank) nach Maßgabe des Förderprogramms
Wohnungsbau Baden-Württemberg 2018/2019 zur
Finanzierung von energetischen Sanierungen und
barrierearmen oder barrierefreien Modernisierun-
gen des Wohnungsbestands und für die Absiche-
rung von Krediten zum Erwerb von Genossen-
schaftsanteilen gegenüber der L-Bank nach Maß-
gabe des Förderprogramms Wohnungsbau Baden-
Württemberg 2018/2019 bis zur Höhe von ins -
gesamt 100 000 000 Euro in den Jahren 2018 und
2019 zu übernehmen sowie für die Absicherung
von Krediten im Rahmen der Förderung von Woh-
nungsgenossenschaften hinsichtlich der Schaffung
neuen sozialgebundenen Mietwohnraums nach
Maßgabe des Förderprogramms Wohnungsbau Ba -
den-Württemberg 2018/2019 im Jahr 2019 bis zur
Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro unter Beach-
tung des Subsidiaritätsprinzips zu übernehmen.“

6. Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt:

                                             „§ 5 a

                                       Rangrücktritt

    Das Umweltministerium wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium das Zurücktreten
der Forderungen, die im Rahmen des Schadensfalls
Böblingen aufgrund von Geothermiebohrungen im
nördlichen Hebungsgebiet gegen die Allianz Versiche-
rungs-Aktiengesellschaft bestehen, gegenüber den Scha-
denersatzforderungen privater Grundstückseigentüme-
rinnen und Grundstückseigentümer zu erklären.“

7. § 6 a Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

    „(8) Nicht in Abgang gestellte Ausgabereste nach Ab-
satz 5 können zur Vergabe von Leistungsprämien an
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Beamtinnen und Beamte gemäß § 76 LBesGBW und
in dessen entsprechender Anwendung zur Vergabe
von außertariflichen Leistungsprämien an Tarifbe-
schäftigte verwendet werden. Nicht in Abgang gestell-
te Ausgabereste nach § 6a Absatz 5 des Staatshaus-
haltsgesetzes 2017 können im Haushaltsjahr 2018 zur
Vergabe von Leistungsprämien an Beamtinnen und
Beamte gemäß § 76 LBesGBW und in dessen ent -
sprechender Anwendung zur Vergabe von außertarif-
lichen Leistungsprämien an Tarifbeschäftigte verwen-
det werden.“

8. Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt:

                                             „§ 7 a

                          Mitfinanzierung von Projekten 
                   im Bereich der Künstlichen Intelligenz 
                           und zur Batterieentwicklung

    Zur Mitfinanzierung von durch den Bund teilfinan-
zierten und im Rahmen von wettbewerblichen Verfah-
ren ausgeschriebenen Projekten im Zusammenhang
mit der Erforschung und Entwicklung folgender Be-
reiche wird das Finanzministerium ermächtigt, mit
Einwilligung des Finanzausschusses bis zu einer Ge-
samthöhe von 100 000 000 Euro Ausgaben zu leisten
oder Verpflichtungen einzugehen und gegebenenfalls
erforderliche Kapitel und Titel zu schaffen:

    1.  Methoden der Künstlichen Intelligenz und

    2.  Batterien und Batteriezellen.

    Die insoweit geschaffenen Kapitel und Titel gelten als
planmäßig. Die Mehrausgaben sind durch Mehrein-
nahmen oder Minderausgaben im Haushaltsvollzug zu
finanzieren.“

Artikel 2

Änderung des Staatshaushaltsplans 2018/2019

Der Staatshaushaltsplan 2018/2019 wird nach Maßgabe
des diesem Gesetz als Anlage beigefügten Nachtrags
geändert.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in
Kraft.
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Begründung

Zu Artikel 1

Nummer 1

Anpassung an das neue Volumen des Gesamtabschlusses jeweils für die Jahre
2018 und 2019.

Nummer 2

Die Vorschrift ist Grundlage dafür, dass die abgebende Verwaltung eine bisher
von einer Beamtin oder einem Beamten auf Lebenszeit mit der Befähigung zum
Richteramt besetzte Planstelle adäquat nachbesetzen kann, wenn die Beamtin
oder der Beamte für einen in jedem Einzelfall konkret festgelegten Zeitraum von
mindestens zwei Jahren zur Richterin oder zum Richter auf Zeit ernannt wird und
in dieser Eigenschaft mit ihrer oder seiner gesamten Arbeitskraft am Verwal-
tungsgericht tätig ist, um dort den nur vorübergehenden Personalbedarf für einen
Abbau der Asylbestände binnen eines angemessenen Zeitraums zu decken (§ 18
Verwaltungsgerichtsordnung). Die Ernennungszeit kann nach der maßgeblichen
Entscheidung des BVerfG (Beschluss vom 22. März 2018, Az. 2 BvR 780/16)
weder verlängert werden, noch ist eine erneute Ernennung zur Richterin oder zum
Richter auf Zeit möglich. Durch den Verweis auf § 50 Absatz 6 LHO ist gewähr-
leistet, dass für die Beamtin oder den Beamten nach ihrer oder seiner Rückkehr
aus der Verwendung als Richterin oder Richter auf Zeit eine freie und besetzbare
Planstelle bei der abgebenden Verwaltung vorhanden ist.

Nummer 3

Die Forstneuorganisation und die damit einhergehende Gründung einer rechts-
fähigen Anstalt des öffentlichen Rechts zur Bewirtschaftung des Staatsforstes er-
folgt zum 1. Januar 2020 und wird im Staatshaushaltsplan 2020 abgebildet wer-
den. Im Laufe des Jahres 2019 werden umfangreiche Vorarbeiten beziehungs -
weise Gründungsmaßnahmen zu vollziehen sein, die zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht detailliert abgesehen werden können, aber für einen reibungslosen Übergang
unumgänglich sind. Die hierzu gegebenenfalls erforderlichen Mittel werden in-
nerhalb der bestehenden Eckwerte des Einzelplans 08 beziehungsweise aus Mit-
teln von ForstBW zur Verfügung gestellt. Die haushaltsneutrale Ermächtigung
zur Schaffung und Inanspruchnahme von Planstellen und Stellen ab dem 1. Januar
2020 umfasst insbesondere die Übernahme der bisher von den Landkreisen be-
schäftigten aber bereits heute für das Land tätigen und vom Land finanzierten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Beamtinnen und Beamten, deren Auf-
gaben im Zuge der Forstneuorganisation von den Kreisen in die Landesverwal-
tung und die Anstalt übergehen.

Nummer 4 a

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen können auf nachfolgende
Haushaltsjahre übertragen werden. Dadurch wird der transparente Ausweis nicht
in Anspruch genommener Kreditermächtigungen im Rahmen der Haushaltsrech-
nung ermöglicht.
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Nummer 4 b

In das Bauprogramm zur Forschungsförderung werden unabweisbare Mehrkosten
bei dringend erforderlichen und unaufschiebbaren Sanierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen sowie Neu- und Erweiterungsbauten bei Universitäten, Hoch-
schulen und Universitätskliniken neu aufgenommen (Kapitel 1208 Titel 714 71 
A 3.166, A 3.177, A 3.178 und G.5). Die Gesamtbaukosten bei Maßnahmen mit
Minderkosten oder geringeren Abrechnungskosten werden entsprechend ange -
passt (Kapitel 1208 Titel 714 71 A 3.134 und A 3.172) sowie die in Anspruch ge-
nommene Risikovorsorge ausgewiesen (Kapitel 1208 Titel 714 71 A 3.177 und 
A 3.178).

Nummer 5 a

Die Finanzierung des Erwerbs der Aktien an der EnBW Energie Baden-Württem-
berg AG durch die NECKARPRI GmbH erfolgte durch die Aufnahme von An -
leihen am Kapitalmarkt. Um entsprechende Konditionen zu erhalten, waren Ga-
rantien des Landes erforderlich. Eine Anleihe in Höhe von 400 Mio. EUR wird
am 4. Juli 2022 und eine weitere über 2 000 Mio. EUR wird am 2. Mai 2024 zur
Rückzahlung fällig. Bei der NECKARPRI GmbH bestehen Überlegungen, diese
Anleihen ganz oder teilweise unter Ausnutzung des derzeit noch niedrigen Zins -
niveaus vorzeitig zu ersetzen, um so langfristig von dem historisch niedrigen
Zinsniveau zu profitieren. Hierfür sind wiederum entsprechende Garantien erfor-
derlich, für deren Übernahme es einer entsprechenden Ermächtigung im Staats-
haushaltsgesetz bedarf. Die bestehenden Garantien können nach der Transaktion
ausgebucht bzw. reduziert werden, sodass es insgesamt zu keiner Erhöhung des
Garantiebestands zu Gunsten der NECKARPRI GmbH kommt.

Nummer 5 b

Angesichts der derzeit angespannten Situation auf vielen Wohnungsmärkten in
Baden-Württemberg können Wohnungsbaugenossenschaften einen wichtigen
Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum leisten. Mit
der Ergänzung in § 5 Absatz 7 StHG übernimmt das Land, bei entsprechendem
Bedarf, zur Absicherung von Förderdarlehen der L-Bank gegenüber Wohnungs-
genossenschaften zur Schaffung neuen sozialgebundenem Mietwohnraums eine
Bürgschaft bis zu 10 000 000 Euro. Aufgrund anderweitiger Besicherungsmög-
lichkeiten und des bei Landesbürgschaften geltenden Subsidiaritätsprinzips
kommt in diesen Fällen eine Bürgschaftsübernahme jedoch erst nach vollumfäng-
licher Ausschöpfung sämtlicher Besicherungsmöglichkeiten in Betracht. Die 
L-Bank hat hierüber einen entsprechenden Nachweis zu führen.

Nummer 6

Beim Geothermieschadensfall Böblingen hat eine private Bohrgesellschaft in den
Jahren 2006 bis 2008 im Stadtgebiet Böblingen für ein Bauvorhaben zwei Erd-
wärmesondenbohrungen niedergebracht. In der Folgezeit zeigten sich Erdhebun-
gen, die in einem Zusammenhang mit den beiden Sondenbohrungen stehen (He-
bungsgebiet Nord). Dadurch konnte Wasser in quellfähiges Gebirge gelangen,
was wiederum zu Schäden unter anderem an Gebäuden unbeteiligter privater
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer geführt hat. 

Die von der Versicherung der privaten Bohrgesellschaft – es handelt sich hierbei
um die Allianz Versicherungs-AG – bereitgestellte Versicherungssumme von 
5 Mio. EUR wird nicht ausreichen, um sämtliche Ansprüche der privaten Grund-
stückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer sowie der öffentlichen An-
spruchsinhaber im Schadensgebiet Nord zu begleichen.
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Damit den privaten Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern
eine größtmögliche Entschädigung zukommen kann, ist der Rangrücktritt seitens
des Landes, der Stadt Böblingen und des Zweckverbands Bodenseewasserversor-
gung beabsichtigt. Die Ermächtigung dient dem Zweck, dass das Land auf seine
Forderungen gegenüber der Versicherung verzichtet und im Zusammenhang mit
dem Geothermieschadensfall Böblingen im Schadensgebiet Nord eine bevorzugte
Befriedigung der privaten Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentü-
mer erfolgen kann.

Nummer 7

Den Tarifbeschäftigten des Landes Baden-Württemberg können Leistungsprä -
mien nach den gleichen Grundsätzen wie im Beamtenbereich außertariflich ge-
währt werden, sofern für die Beamtinnen und Beamten nach dem Landesbesol-
dungsgesetz Baden-Württemberg im jeweiligen Bereich eine Leistungsprämie
tatsächlich auch gewährt wird. In diesem Fall besteht für die personalverwalten-
den Dienststellen des jeweiligen Bereichs die Möglichkeit, in eigener Zuständig-
keit besondere Einzelleistungen von Tarifbeschäftigten entsprechend den besol-
dungsrechtlichen Regelungen ebenfalls zu honorieren. Hierbei sind § 76 des Lan-
desbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW) und die Verwaltungs-
vorschrift zum LBesGBW (LBesGBW-VwV) zu beachten.

Nummer 8

Die Ausgabeermächtigung dient der Kofinanzierung möglicher Bundesmittel für
Projekte zur Erforschung und Entwicklung von Methoden der „Künstlichen Intel-
ligenz“ wie die Einrichtung eines deutsch-französischen Zentrums für „Künst -
liche Intelligenz“ und für Projekte zur Erforschung und Entwicklung im Themen-
feld „Batterien/Batteriezellen“ wie das Bewerbungsverfahren „Forschungsfabrik
Batterie“.

Zu Artikel 2

Anpassung des Staatshaushaltsplans 2018/2019 an die durch diesen Nachtrag
geänderten Haushaltsansätze und Ermächtigungen.

Zu Artikel 3

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Nachtragsgesetzes.
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